
 

Nr: BIBV000000034  

Erlassdatum: 25. Oktober 1974 

Fundstelle: BWP 5/1974 

Beschließender Ausschuss: Bundesausschuss für Berufsbildung 

 

Empfehlung betr. Kriterien und Verfahren für die Anerkennung und 
Aufhebung von Ausbildungsberufen 
 

I. Präambel 

Gemäß § 25 BBiG werden Ausbildungsberufe durch Rechtsverordnung der zuständigen 

Fachminister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft staatlich 

anerkannt bzw. Anerkennungen aufgehoben sowie für die Ausbildungsberufe 

Ausbildungsordnungen erlassen. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung hat im Rahmen seiner Aufgabe Inhalte und Ziele 

der Berufsbildung zu ermitteln, materielle Grundlagen für die Anerkennung und Aufhebung von 

Ausbildungsberufen und den Erlaß von Ausbildungsordnungen zu schaffen. Vorarbeiten in dieser 

Hinsicht von Antragstellern sind zu prüfen und zu berücksichtigen. 

Anträge auf Anerkennung oder Aufhebung von Ausbildungsberufen können bei den zuständigen 

Bundesministerien stellen: 

Bundesausschuß für Berufsbildung, 

unternehmerische oder gewerkschaftliche Fachorganisationen sowie deren jeweilige 

Zusammenschlüsse, 

zuständige Stellen gemäß BBiG sowie deren Dachorganisationen. 

Bei der Anerkennung bzw. Aufhebung eines Ausbildungsberufes sind bildungspolitische, 

wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische sowie berufspädagogische Gesichtspunkte zu 

berücksichtigen. Um dem Antragsteller entsprechende Überlegungen zu ermöglichen, sollen die 

im folgenden festgelegten Kriterien von der Bundesregierung veröffentlicht werden. 

 

II. Kriterien 

Kriterien für die Anerkennung und die Beibehaltung anerkannter Ausbildungsberufe sind: 

– Hinreichender Bedarf an entsprechenden Qualifikationen, der zeitlich unbegrenzt und 

einzelbetriebsunabhängig ist 

– Ausbildung für qualifizierte, eigenverantwortliche Tätigkeiten auf einem möglichst breiten Gebiet 



– Anlage auf dauerhafte, vom Lebensalter unabhängige berufliche Tätigkeit 

– breit angelegte berufliche Grundbildung 

– Möglichkeit eines geordneten Ausbildungsganges 

– Ausreichende Abgrenzung von anderen Ausbildungsberufen 

– Operationalisierbarkeit der Ausbildungsziele 

– Ausbildungsdauer zwischen zwei und drei Jahren 

– Grundlage für Fortbildung und beruflichen Aufstieg 

– Erwerb von Befähigung zum selbständigen Denken und Handeln bei der Anwendung von 

Fertigkeiten und Kenntnissen 

 

III. Verfahren 

Bei der Prüfung von Anträgen und der Vorbereitung von Initiativen der zuständigen 

Bundesministerien zur Anerkennung bzw. Aufhebung von Ausbildungsberufen sind rechtzeitig die 

Spitzenorganisationen der Unternehmer und der Gewerkschaften und das Bundesinstitut für 

Berufsbildungsforschung einzuschalten. Dies gilt entsprechend für den Erlaß von 

Ausbildungsordnungen. 

Zeigen sich bei der Prüfung besondere Probleme, für deren Lösung der Kriterienkatalog nicht 

ausreicht, ist der Bundesausschuß für Berufsbildung von den zuständigen Bundesministerien zu 

hören. 

Die Prüfung, ob neue Ordnungsmaßnahmen notwendig sind, sollte spätestens ein Jahr nach 

Antragstellung abgeschlossen sein. 

 

 


